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Öko – Kontrollblatt 

 

Dieses Kontrollblatt 

dient als Nachweis, dass die Anforderungen für die ökologisch/biologische Landwirtschaft im Rahmen des 
Kontrollvertrages erfüllt werden und der Betrieb ökologisch/biologisch bewirtschaftet wird  

und 

ist Voraussetzung für die Gewährung der Zuwendung für antragstellende Unternehmen nach der Förder-
richtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau 2023 (FRL ÖBL/2023). 

 
Dieses Kontrollblatt ist von der durch das antragstellende Unternehmen beauftragten Kontrollstelle gemäß 
Artikel 34 der VO (EU) 2018/848 auszufüllen und durch das antragstellende Unternehmen  dem zuständigen 
Förder- und Fachbildungszentrum (FBZ) oder der zuständigen Informations- und Servicestelle (ISS) des 
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und bis spätestens zum 31.01. des auf 
den aktuellen Auszahlungsantrag folgenden Jahres einzureichen. 
 

Von dem antragstellenden Unternehmen auszufüllen (BNR10 und BNR15) 

          

Betriebsnummer (BNR 10)  

2 7 6             

Unternehmensnummer InVeKoS/ELER oder ELER-Registriernummer, die Ihnen in Sachsen (Bundeslandkennung 14)  
vergeben wurde und die Ihnen gleichzeitig mit Ihrer PIN den Zugang zur ZID ermöglicht 

 

 

Von der Kontrollstelle auszufüllen 

Das folgende, erzeugende Unternehmen (landwirtschaftlicher Betrieb) 

Name, Vorname bzw. 
Firmenname: 

 

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

betriebliche Öko-Identi-
fikationsnummer:  DE- 

 

wurde am _ _ . _ _ . 20 _ _ für das aktuelle Kontrolljahr durch die Kontrollstelle im Kontrollbereich A 
kontrolliert.  
 
Das Unternehmen/der Betrieb ist seit _ _._ _.20_ _ ununterbrochen im Kontrollverfahren nach VO (EU) 
2018/848 (Kontrollbereich A).  
 
Falls zutreffend: 

Das Unternehmen/der Betrieb wechselte im Zeitraum der letzten zwei Jahre am _ _._ _.20_ _  zu un-
serer Öko-Kontrollstelle und wurde zuvor von der Öko-Kontrollstelle  

Name der Kontrollstelle:   

Code-Nr. der Kontroll-
stelle: 

DE-ÖKO- 

kontrolliert. 
 

Eingangsstempel 
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 Von der Kontrollstelle auszufüllen 

Wurden im Ergebnis der durchgeführten Kontrollen Verstöße im Sinne der Verordnung der VO (EU) 
2018/848 als kritisch bewertet? 

 Nein 

 Ja, es wurde folgende Verstöße als kritisch bewertet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Von der Kontrollstelle auszufüllen 

 

  JA,  
im Ergebnis der durchgeführten Öko-Kontrolle bestätigen wir hiermit, dass das Unternehmen im Ge-
samtbetrieb (landwirtschaftliche Flächenbewirtschaftung, Gartenbau und Tierhaltung mit Ausnahme 
von Aquakultur und Bienenhaltung) nach den Kriterien des ökologischen/biologischen Landbaus ent-
sprechend der VO (EU) 2018/848 wirtschaftet. 
 

 NEIN, 
folgende Teilbereiche der vorgenannten landwirtschaftlichen Bewirtschaftung werden NICHT gemäß 
den Bestimmungen der VO (EU) 2018/848 ökologisch/biologisch bewirtschaftet: 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift und Stempel der Kontrollstelle  
 

 
 

Von dem antragstellenden Unternehmen auszufüllen 

Mein Betrieb wird seit dem Jahr _ _ _ _ ökologisch/biologisch bewirtschaftet. 
 

 Ja, ich bestätige hiermit die Angaben der Kontrollstelle. 

 

 
Ort, Datum  Unterschrift antragstellende Person  

 

 


